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Protokoll zum Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen EG/ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien anlässlich des EU-Beitritts Bulgariens und 
Rumäniens ***

P6_TA(2008)0164

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23.  April 2008 zu dem Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates und der Kommission über den Abschluss des Protokolls zum 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien andererseits 
anlässlich des Beitritts der Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen Union (16731/2007 

— KOM(2007)0623 — C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC))

(2009/C 259 E/23)

(Verfahren der Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis des Vorschlags für einen Beschluss des Rates und der Kommission (KOM(2007)0623 — 
16731/2007), 

— in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel  300 Absatz  3 Unterabsatz  2 in  Verbindung mit Artikel  300 
Absatz  2 Unterabsatz  1 Satz 2 und Artikel  310 des EG-Vertrags unterbreiteten Ersuchens um Zustim­
mung (C6-0093/2008), 

— gestützt auf Artikel 75, Artikel 83 Absatz 7 und Artikel 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A6-0078/2008),

1.   gibt seine Zustimmung zum Abschluss des Protokolls; 

2.   beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien zu übermitteln. 

Anwendung des Artikels  81 Absatz  3 des Vertrags auf bestimmte Gruppen von 
Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen 
zwischen Seeschifffahrtsunternehmen (Konsortien) (kodifizierte Fassung) *

P6_TA(2008)0165

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2008 zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates über die Anwendung des Artikels  81 Absatz  3 des Vertrags 
auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen zwischen Seeschifffahrtsunternehmen (Konsortien) (kodifizierte Fassung) 

(KOM(2007)0753 — C6-0475/2007 — 2007/0265(CNS))

(2009/C 259 E/24)

(Verfahren der Konsultation — Kodifizierung)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2007)0753), 

— gestützt auf Artikel 83 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C6-0475/2007),
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— gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20.  Dezember 1994 über ein beschleunigtes 
Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten

(1)  ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2.

 (1), 

— gestützt auf die Artikel 80 und 51 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses (A6-0089/2008),

1.   billigt den Vorschlag der Kommission mit den Anpassungen an die Empfehlungen der Beratenden Gruppe 
der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission; 

2.   beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 

Mediation in Zivil- und Handelssachen ***II

P6_TA(2008)0166

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23.  April 2008 zu dem Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates im Hinblick auf die Annahme einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen (15003/5/2007 — 

C6-0132/2008 — 2004/0251(COD))

(2009/C 259 E/25)

(Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts des Rates (15003/5/2007 — C6-0132/2008), 

— unter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung

(1) ABl. C 27 E vom 31.1.2008, S. 129.

 (1) zu dem Vorschlag der Kommission an das Euro­
päische Parlament und den Rat (KOM(2004)0718), 

— gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags, 

— gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis der Empfehlung des Rechtsausschusses für die zweite Lesung (A6-0150/2008),

1.   billigt den Gemeinsamen Standpunkt; 

2.   stellt fest, dass der Rechtsakt entsprechend dem Gemeinsamen Standpunkt erlassen wird; 

3.   beauftragt seinen Präsidenten, den Rechtsakt mit dem Präsidenten des Rates gemäß Artikel 254 Absatz 1 
des EG-Vertrags zu unterzeichnen; 

4.   beauftragt seinen Generalsekretär, den Rechtsakt zu unterzeichnen, nachdem überprüft worden ist, dass 
alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, und  im Einvernehmen mit dem Generalsekretär 
des Rates die Veröffentlichung des Rechtsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5.   beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 
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